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VoRWoRt

Das berufliche Gymnasium unterscheidet sich von 
den allgemeinbildenden Gymnasien darin, dass es  
als besonders attraktives angebot für absolventin- 
nen und absolventen mit dem qualifizierten Sekun-
darabschluss I nur aus der oberstufe (Jahrgangs-
stufen 11 bis 13) besteht und mit berufsbezogenen 
Bildungsgangangeboten in den Fachrichtungen

- Gesundheit und Soziales, 
- technik sowie 
- Wirtschaft 

zur allgemeinen Hochschulreife führt. Die Fach- 
richtung technik ist in die Schwerpunkte  Bau-,  
Elektro-, Metall-, Umwelt- sowie Gestaltungs- und  
Medientechnik untergliedert.

Die Schülerinnen und Schüler sollen zu einer umfas-
senden Handlungskompetenz geführt werden, um 
sie sowohl auf ein späteres Hochschulstudium als 
auch auf andere Formen der beruflichen Bildung vor-
zubereiten. anspruch des beruflichen Gymnasiums 
ist somit die Förderung fachlich-methodischer, in- 
dividueller und sozialer Handlungs- und Gestal-
tungskompetenzen, die zur aufnahme einer Berufs- 
ausbildung, einer beruflichen tätigkeit oder eines 
Studiums sowie zu wertorientiertem, individuellem 
Verhalten und zur verantwortlichen Mitgestaltung  
des öffentlichen lebens befähigen.

Um diesem anspruch Rechnung zu tragen, wurde  
der vorliegende lehrplan kompentenzorientiert  
und als offenes Curriculum gestaltet. Den Fachkon- 
ferenzen obliegt nun die besondere Verantwortung,  
in dem zu erstellenden Jahresarbeitsplan die not- 
wendige Koordination der Inhalte einzelner lern- 
bereiche zu gewährleisten.

Dieser lehrplan wird den aktuellen Erwartungen  
von Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen  
gerecht.

Ich danke allen Mitgliedern der lehrplankommis- 
sion und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
des Pädagogischen landesinstituts für ihre  
kompetente arbeit.

Doris ahnen
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1 VoRGaBEn FÜR DIE lEHRPlanaRBEIt

1.1   Bildungsauftrag des beruflichen Gymna-
siums und rechtliche Rahmenbedingungen 

laut Schulgesetz bestimmt sich der Bildungsauf-
trag der Schule aus dem Recht des Einzelnen auf 
Förderung seiner anlagen und Erweiterung seiner 
Fähigkeiten sowie aus dem anspruch von Staat 
und Gesellschaft, dass die Bürgerinnen und Bürger 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte und zur Übernah-
me ihrer Pflichten hinreichend vorbereitet sind.

Das berufliche Gymnasium führt als gymnasiale  
oberstufe mit berufsbezogenen Bildungsangebo- 
ten zur allgemeinen Hochschulreife.

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag des beruflichen  
Gymnasiums besteht insbesondere darin, die Schü- 
lerinnen und Schüler zu einer umfassenden Hand-
lungskompetenz zu führen, um sie sowohl auf ein 
späteres Hochschulstudium als auch auf andere 
Formen der beruflichen Bildung vorzubereiten.

anspruch des beruflichen Gymnasiums ist somit die  
Förderung fachlich-methodischer, individueller und 
sozialer Handlungs- und Gestaltungskompetenzen,  
die zur aufnahme einer Berufsausbildung, einer be- 
ruflichen tätigkeit oder eines Studiums sowie zu  
wertorientiertem, individuellem Verhalten und zur  
verantwortlichen Mitgestaltung des öffentlichen  
lebens befähigen. 

Der Unterricht im beruflichen Gymnasium soll ins- 
besondere dem anspruch auf exemplarische Erar-
beitung grundlegender (beruflicher) Zusammen-
hänge mit wissenschaftsorientierten arbeitsweisen 
im Rahmen der lernbereiche, dem Vermitteln von 

arbeitstechniken und der Förderung von Kompe-
tenzen Rechnung tragen. Selbstgesteuertes lernen 
und der Einsatz von erworbenem Wissen bei der 
Bearbeitung unterrichtlicher aufgaben- und Pro-
blemstellungen sind zu fördern, um eine reflektierte 
Vertiefung und Erweiterung bisheriger lernprozesse 
mit dem Ziel der Studierfähigkeit zu ermöglichen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen in beruflichen  
lernsituationen mit zunehmend komplexer wer- 
denden Problemstellungen konfrontiert werden, 
die geeignet sind, Systeme und ansätze wissen- 
schaftlicher theoriebildung zu erkennen.

Grundlage für diesen lehrplan bilden insbeson- 
dere folgende Rechtsvorschriften:

■  landesverordnung über das berufliche Gymnasi-
um in der jeweils gültigen Fassung, 

■  Durchführungsbestimmungen für die landes-
verordnung über das berufliche Gymnasium in 
der jeweils gültigen Fassung,

■  abiturprüfungsordnung vom 21.07.2010,

■  Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen 
oberstufe in der Sekundarstufe II, KMK-Be-
schluss vom 07.07.1972 i. d. F. vom 01.10.2010,

■  Vereinbarung über die abiturprüfung der gym-
nasialen oberstufe in der Sekundarstufe II, KMK-
Beschluss vom 13.12.1973 i. d. F. vom 24.10.2008,

■  einheitliche Prüfungsanforderungen in der 
abiturprüfung Berufliche Informatik, KMK-Be-
schluss vom 1.6.1979 i.d.F. vom 10.05.2007.
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Übersicht über die lernbereiche im Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

Zeitrichtwerte in  
Unterrichtsstunden

Nr. Lernbereiche

Einführungsphase

1 Informationen mit Software aufbereiten 40

2 arbeitsweisen der Informationsverarbeitung anwenden   20

3 Digitale arbeitsplatzsysteme situativ planen 20

Gesamtstunden 80

Qualifikationsphase Grundfach1

4 GF algorithmen und Datenstrukturen planen und realisieren 40

5 GF Ein privates Daten-Verarbeitungs-System für die Kom-
munikation in netzen konzipieren

20

6 GF Digitale Daten schützen und sichern 20

7 GF Ein Projekt durchführen 40

Wahlpflichtlernbereiche 40

8 GF Digitale Medien erstellen und gestalten (20)

9 GF Datenbanken modellieren und anwenden (20)

10 GF Steuerungen für technische aufgabenstellungen entwickeln und einrichten (20)

11 GF Software objektorientiert entwerfen und realisieren (20)

Gesamtstunden 160

1)   Bei der auswahl der Wahlpflichtlernbereiche ist zu berücksichtigen, dass für die zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler keine 
lernbereiche ausgewählt werden, die sich mit lernbereichen der Schüler aus den beruflichen Schwerpunkten weitgehend decken 
(s. Konzeption des Unterrichtsfaches).

1.2 Zeitliche Rahmenbedingungen 
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Übersicht über die lernbereiche im Unterrichtsfach Informationsverarbeitung (Fortsetzung) 

Zeitrichtwerte in  
Unterrichtsstunden

Nr. Lernbereiche

Qualifikationsphase Leistungsfach2

4 lF Komplexe algorithmen und Datenstrukturen planen und realisieren 80

5 lF Ein betriebliches Mehrplatz-Daten-Verarbeitungs-System 

für die Kommunikation in netzen konzipieren

70

6 lF Digitale Daten im privaten und beruflichen Umfeld schützen und sichern 50

7 lF Ein Projekt durchführen 100

Wahlpflichtlernbereiche3 100

8 lF Digitale Medien erstellen und gestalten (50)

9 lF Datenbanken modellieren und anwenden (50)

10 lF Steuerungen für technische aufgabenstellungen entwickeln und einrichten (50)

11 lF Software objektorientiert entwerfen und realisieren (50)

Gesamtstunden 400

2)   Die Pflichtlernbereiche im leistungsfach sollen mit jeweils mindestens 50 Stunden unterrichtet werden (s. Konzeption des Unter-
richtsfaches).

3)   Die  ausgewählten Wahlpflichtlernbereiche im leistungsfach sollen mit jeweils maximal 50 Stunden unterrichtet werden (s. 
Konzeption des Unterrichtsfaches).
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1.3 Curriculare Rahmenbedingungen

Die für das Unterrichtsfach Informationsverarbei-
tung des beruflichen Gymnasiums verbindlich 
ausgewiesenen Kompetenzen und Inhalte sind im 
lehrplan lernbereichen zugeordnet. auf das aus-
weisen umfangreicher lerninhalte wird bewusst 
verzichtet. Eine verstärkte ausweitung handlungs- 
und problemorientierter lehr-lernkonzepte wurde 
hierdurch häufig verhindert. Die Studierfähigkeit 
und die angestrebte berufliche Handlungskom-
petenz sind nicht durch ein lineares abarbeiten 
des lehrstoffes zu erreichen, sondern es gilt, die 
fachlich relevanten Probleme und Inhaltsstruk-
turen in einen durchgängigen situativen Kontext 
zu stellen und aus diesem heraus mit den ler-
nenden zu erarbeiten und zu systematisieren.

als Planungsgrundlage für die notwendige Koor-
dination der Inhalte einzelner lernbereiche zur 
Unterrichtsgestaltung ist ein Jahresarbeitsplan zu 
erstellen. Für den arbeitsplan ist es notwendig, 
dass sich die lehrkräfte zu einem team zusam-
menschließen und sich in ihrer Vorgehensweise 
sowie in der Festlegung von Schwerpunkten für  
die Förderung lernbereichsübergreifender Kompe- 
tenzen gemeinsam abstimmen.

Durch die größere Selbstständigkeit und die  weit- 
reichendere Eigenverantwortung von Bildungs- 

gängen, z. B. des beruflichen Gymnasiums, wird  
die Entwicklung der gesamten Schule deutlich  
gestärkt. 

aufgabe von lehrerinnen und lehrern ist es, die 
curricularen Vorgaben des lehrplans in Bezug auf 
den Bildungsauftrag des beruflichen Gymnasiums 
unter Berücksichtigung schulischer bzw. regio-
naler Besonderheiten zu konkretisieren und in 
Unterricht umzusetzen. Die damit verbundene 
umfassende curriculare Planungsarbeit sowie die 
Realisierung des handlungsorientierten lehr-
lernkonzepts erfordert die Weiterentwicklung 
bisheriger Unterrichtsstrategien und die Doku-
mentation von absprachen im Bildungsgangteam 
in einem Jahresarbeitsplan, der die Ziele bei der 
Umsetzung dieses lehrplans in einen kompetenz- 
orientierten Unterricht transparent macht so- 
wie die Verantwortlichkeiten im Bildungsgang-
team bei diesem Umsetzungsprozess aufzeigt.

Der lehrplan soll die Voraussetzungen schaffen, 
die Ziele des Unterrichts auf Erkenntnisgewinnung 
und Handlungsfähigkeit in komplexen sowie  
realitätsnahen Problemstellungen auszurichten.  
In diesen Problemstellungen soll soweit wie mö- 
glich die Erfahrungswelt der lernenden berück- 
sichtigt werden.
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2 lEItlInIEn DES BIlDUnGSGanGES

2.1 Lernpsychologische Grundlagen

Sowohl in Schule als auch in vielen Bereichen des 
alltags und der arbeitswelt ist zu beobachten, 
dass das im Unterricht erworbene Wissen zur Be- 
wältigung der zunehmend komplexen aufgaben 
oft nicht ausreichend zur anwendung gebracht 
werden kann.

Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die lernen- 
den oftmals über „träges Wissen“ in Form von 
tatsachenwissen verfügen, dass in dieser Form 
offensichtlich nicht anschluss- und anwendungs-
fähig ist.

Die Berücksichtigung der anwendbarkeit setzt 
einen umfassenderen Wissensbegriff voraus, der 
die verschiedenen Bereiche 

■   Wissen über Sachverhalte (deklaratives Wissen),

■   Wissen, auf dem Fertigkeiten beruhen (proze-
durales Wissen),

■   Problemlösestrategien (strategisches Wissen) 
und

■   Wissen, das der Steuerung und Kontrolle von 
lern- und Denkprozessen zugrunde liegt (meta-
kognitives Wissen) 

vereint.

Darüber hinaus ist aus der lernpsychologie be-
kannt, dass Wissen kein objektiver, transportierba- 
rer Gegenstand, sondern vielmehr das Ergebnis in- 
dividueller kognitver Prozesse der lernenden ist.

Ebenfalls belegt ist die große Bedeutung von Mo-
tivation und Emotion für den lernprozess.

Diesem lehrplan liegt daher ein Verständnis von 
lernen als aktivem, selbstgesteuertem, konstruk-
tivem und sozialem Prozess des Wissenserwerbs 
zugrunde, der in möglichst praxisnahe Situationen 
eingebettet ist. 

aus diesem Grundverständnis ergeben sich die im 
Folgenden dargestellten ansatzpunkte zur Förde-
rung von lernprozessen:

■   Motivation, Interesse und aktive Beteiligung 
der lernenden sind Voraussetzung für den 
Erwerb neuen Wissens.

■   Wissenserwerb unterliegt stets einer gewissen 
Steuerung und Kontrolle durch den lernenden; 
das ausmaß dieser Selbststeuerung und Selbst-
kontrolle kann allerdings je nach lernsituation 
und lernumgebung variieren.

■   Die verschiedenen Bereiche des Wissens kön-
nen nur erworben und letztlich auch genutzt 
werden, wenn sie vor dem Hintergrund indivi-
dueller Erfahrungen interpretiert werden und 
bestehende Wissensstrukturen erweitern oder 
verändern.

■   Wissen ist sowohl das Resultat eines indivi-
duellen kognitven Prozesses als auch sozialer 
aushandlungsprozesse. Damit kommt dem 
Wissenserwerb in kooperativen Situationen 
sowie den soziokulturellen Einflüssen auf den 
lernprozess eine nicht zu unterschätzende Be-
deutung zu.

■   Wissen weist stets kontextuelle Bezüge auf; der 
Erwerb von Wissen ist daher an einen spezifi-
schen Kontext gebunden und somit situativ.
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1  Vom Willen her bestimmt.

2.2  Kompetenzen

Um das Bildungsziel berufliche Handlungskompe- 
tenz zu erreichen, müssen die lernenden über 
Kompetenzen in Form von Wissen und Können 
sowie über die Fähigkeit zur Kontrolle und Steu-
erung der zugrunde liegenden lern- und Denk-
prozesse verfügen. Diese versetzen sie in die lage, 
neue, unerwartete und zunehmend komplexer 
werdende berufliche Situationen erfolgreich 
zu bewältigen. In diesem Zusammenhang wird 
Handlungskompetenz nicht als Summe von Fach-, 
Methoden-, Sozial- und lernkompetenz ausge-
wiesen. Die Kompetenzen lassen sich in indivi-
duellen und in gruppenbezogenen lernprozessen 
entwickeln. Unterricht hat das Problem zu lösen, 
wie vorhandene Kompetenzen effizient gefördert 
und neue Kompetenzen angestrebt werden. Unter 
Kompetenzen werden in diesem lehrplan die bei 
lernenden vorhandenen oder erlernbaren kogni-
tiven Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, 
die erforderlich sind, um bestimmte Probleme zu 
lösen und die damit verbundenen motivationalen, 
volitionalen1 und sozialen Bereitschaften und Fä-
higkeiten, die Problemlösungen in variablen Situ- 
ationen erfolgreich und verantwortungsvoll nut- 
zen zu können.

als Begründung der auswahl dieser Definition  
von Kompetenz sind vor allem vier Merkmale ent- 
scheidend:

■   Kompetenzen sind funktional definiert, d. h. 
Indikator einer Kompetenz ist die erfolgreiche 
Bewältigung bestimmter anforderungen.

■   Der Begriff der Kompetenz ist für kognitive Fä- 
higkeiten, Fertigkeiten, Handlungen usw. be-
legt. Motivationale orientierungen sind  
davon getrennt zu erfassen.

■   Kompetenzen sind prinzipiell bereichsspezifisch  
begrenzt, d. h. stets kontext- und situationsbe- 
zogen zu bewerten.

■   Kompetenzen sind als Dispositionen verstan- 
den und damit als begrenzt verallgemeinerbar.  
Das heißt, die erfasste Kompetenz geht über  
die Erfassung einer einzelnen konkreten  
leistung hinaus.

Kompetenzen werden in diesem Sinne immer als  
Verbindung von Inhalten einerseits und operatio- 
nen oder „tätigkeiten“ an bzw. mit diesen Inhalten  
andererseits verstanden.
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2.3 Überlegungen zur Unterrichtsgestaltung

Ein auf orientierungs-, Erkenntnis- und Handlungs-
fähigkeit zielender Unterricht kann nicht nur aus  
lehr-lernsituationen bestehen, in denen möglichst  
effektiv umfassendes Detailwissen fachsystema- 
tisch, zeitökonomisch und unabhängig von beruf- 
lichen Handlungsabläufen vermittelt wird. Unter- 
richt muss auch nicht zwangsläufig von einfachen  
zu komplexen Inhalten strukturiert werden und -  
vermeintlich im Interesse der lernenden - auf ein- 
deutige richtige oder falsche lösungen angelegt  
sein.

Wissen wurde bisher in aller Regel mit einer ge-
wissen sachlogischen Systematik vermittelt und 
erworben. lange Zeit galt es als unumstritten, 
dass die auf diese Weise aufgebauten schulischen 
Kenntnisse auch im alltäglichen oder beruflichen 
leben genutzt werden können. Inzwischen gibt es 
daran gravierende Zweifel. Systematisch erworbe- 
nes Wissen ist anders strukturiert, anders organi- 
siert und anders abrufbar als es die meisten prak- 
tischen anwendungssituationen erfordern. Prinzi- 
piell verfügbares Wissen bleibt deshalb bei der lö- 
sung von Problemen oft ungenutzt. Dieser lehr-
plan geht deshalb davon aus, dass lernen sowohl 
sachsystematisch als auch situiert erfolgen muss.  
Daher bedarf es im Unterricht von anfang an einer 
nutzung des erworbenen Wissens in lebensnahen, 
fachübergreifenden, beruflichen und sozialen so- 
wie problemorientierten Zusammenhängen.

ausgangspunkt bei der ausarbeitung entsprechen- 
der lernsituationen sind die angestrebten Kompe-
tenzen. Erst danach stellt sich die Frage nach den 
Inhalten. Das heißt, die Inhalte folgen den Kom-
petenzen. Um Missverständnissen vorzubeugen:  
Die fachsystematischen Unterrichtsanteile bleiben 
auch in Zukunft relevant, jedoch in einem redu- 

zierten und auf die jeweilige Zielsetzung ausge- 
richteten Umfang. Sie dienen den lernenden als 
notwendiges orientierungs- und Erschließungs- 
wissen zur erfolgreichen Bearbeitung beruflicher  
anforderungen.

Verwirklichen lassen sich diese ansätze in einem  
problemorientierten Unterricht. In ihm werden  
möglichst authentische Ereignisse oder Situatio- 
nen in den Mittelpunkt gestellt, die die persönli- 
che lebens- und Erfahrungswelt von lernenden  
berücksichtigen. Bei der ausarbeitung entspre- 
chender lernsituationen ist besonders darauf zu  
achten, dass sie an die Situation der lerngruppe  
angepasst sind und die lernenden weder über-  
noch unterfordern, um sie zunehmend an Selbst-
tätigkeit und selbstgesteuertes lernen heranzu-
führen. Insbesondere profitieren hiervon Schüle-
rinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf.

Vor diesem Hintergrund sollte sich ein kompe- 
tenzorientierter Unterricht an nachfolgenden 
Kriterien orientieren:

■  Möglichst reale Probleme und authentische 
lernsituationen mit einer der jeweiligen Klasse 
entsprechenden Komplexität

■  Ermöglichen von selbstgesteuertem lernen un- 
ter zunehmend aktiver Beteiligung der lernenden

■  Kooperatives lernen mit arbeitsteiliger anfor-
derungsstruktur und individueller Verantwort-
lichkeit

■   Einplanen von lernhilfe (Instruktion), Unter-
stützung und Hilfestellung, um Demotivation 
durch Überforderung zu vermeiden
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3 KonZEPtIon DES UntERRICHtSFaCHS  

3.1 Fachdidaktische Konzeption

Das Fach Informationsverarbeitung im beruf-
lichen Gymnasium versteht sich „[...] als eine 
Wissenschaftsdisziplin, die Inhalte und Me-
thoden der Informatik sowie anwendungsbe-
züge zu den Wissenschaften der technik, der 
Wirtschaftswissenschaft, der Sozialwissen-
schaft oder der Ökotrophologie integriert.1  

Mit dem vorliegenden kompetenzorientierten 
lehrplan entfällt bewusst die Unterscheidung 
nach den Fachrichtungen „Gesundheit und 
Soziales“, „technik“ sowie „Wirtschaft“ des be-
ruflichen Gymnasiums, um den Schulen die 
Möglichkeit zu bieten, ihren beruflichen Schwer-
punkt und ihr schulspezifisches Profil im Fach 
Informationsverarbeitung auszugestalten.
 
Die angegebenen Zeitrichtwerte für die einzel-
nen lernbereiche sind Empfehlungen. Von diesen 
kann im Besonderen in der Einführungsphase 
und im leistungsfach abgewichen werden, um 
den aktuellen Bedürfnissen und Entwicklungen 
der Fachrichtungen gerecht zu werden. 
 
In der Jahrgangsstufe 11 wird eine gemeinsame  
Basis für ein informationsverarbeitendes Grund-  
und Problemlösungsverständnis gelegt. aus didak-
tischer Sicht wird daher empfohlen, die lernbe-
reiche sinnvoll miteinander zu verknüpfen und  
parallel zu unterrichten. Die planerische Umset- 
zung des Unterrichts soll zudem einen Einblick in  
das mögliche leistungsfach Informationsver- 
arbeitung geben.

Die lernbereiche werden fach- und lernbe-
reichsübergreifend unterrichtet. Somit legt die 
Informationsverarbeitung z.B. die Grundlagen 

in der Verwendung von Standardsoftware und 
leistet damit einen wichtigen Beitrag zur lösung 
fachspezifischer Probleme im jeweiligen Fach-
unterricht (Deutsch, Mathematik, Betriebswirt-
schaftslehre/Rechnungswesen, technik etc.).
Darüber  hinaus besteht die option, die durch  
die Stundentafel gegebenen Möglichkeiten aus- 
zunutzen.2

In der Qualifikationsphase eröffnet der vorliegende 
lehrplan die folgenden akzentuierungsansätze:

Die Qualifikationsphase ist in Pflicht- und Wahl- 
pflichtlernbereiche unterteilt. 

Die lernbereiche 8 bis 11 sind Wahlpflichtlernbe-
reiche. aus diesen sind im leistungsfach minde-
stens zwei und im Grundfach zwei auszuwählen. 
Bei der auswahl der Wahlpflichtlernbereiche ist zu 
berücksichtigen, dass für die zu unterrichtenden 
Schülerinnen und Schüler keine lernbereiche aus-
gewählt werden, die sich mit lernbereichen aus den 
beruflichen Schwerpunkten weitgehend decken.

Für die lernbereiche in der Qualifikationsphase  
gelten folgende Zeitansätze:  
■  alle Pflichtlernbereiche des leistungsfachs sollen 

mit mindestens 50 Stunden und
■  alle Wahlpflichtlernbereiche des leistungsfachs 

sollen mit maximal 50 Stunden unterrichtet 
werden.

■  Die vorgegebene Gesamtstundenanzahl von 160 
Stunden (im Grundfachbereich) bzw. 400 Stun-
den (im leistungsfachbereich) muss erhalten 
bleiben.

Die auflistung der lernbereiche in Jahrgangs- 
stufe 12 und 13 stellt keine chronologische  
Reihenfolge dar. 

1 Einheitliche Prüfungsanforderungen in der abiturprüfung Berufliche Informatik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
1.6.1979 i.d.F. vom 10.05.2007)
2 Vgl. Stundentafel für das Berufliche Gymnasium, Fachrichtungen: Gesundheit und Soziales – technik – Wirtschaft – Einfüh-
rungsphase (Jahrgangsstufe 11)
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

Der lernbereich 7 „Ein Projekt durchführen“ dient 
dazu, die in der Qualifikationsphase erworbenen  
Kompetenzen in einer ganzheitlichen, komplexen  
und projektorientierten aufgabenstellung mit- 
einander zu verknüpfen und zu vertiefen. Grund- 
sätzlich sollte es sich dabei um schulische Projekte 
handeln, die unter Zuhilfenahme von Methoden  
des Projektmanagements während des Unter- 
richts durchzuführen sind.

Empfehlungen für die didaktische Umsetzung  
in Jahresarbeitsplänen

Bei der Erarbeitung der Jahresarbeitspläne und der  
planerischen Umsetzung des Unterrichts sollen re- 
gionale Besonderheiten und schulische Rahmenbe- 
dingungen berücksichtigt werden. Dies wird durch  
die auswahl von Wahlpflichtlernbereichen er- 
möglicht und unterstützt. 

Die in den jeweiligen lernbereichen aufgeführten 
Kompetenzen erfordern von den unterrichtenden 
lehrerinnen und lehrern eine fachdidaktische Prä- 
zisierung und inhaltliche ausgestaltung zu Jahres- 
arbeitsplänen. Diese sollten vor dem Hintergrund  
sich rasant ändernden Bedingungen und Voraus- 
setzungen der Informationsverarbeitung regel- 
mäßig angepasst werden. 

Für die Erstellung der Jahresarbeitspläne ist es not- 
wendig, dass sich die lehrkräfte zu einem team 
zusammenschließen und sich in ihrer Vorgehens-
weise sowie in der Festlegung von Schwerpunkten 

für die Förderung fach- und lernbereichsübergrei-
fender Kompetenzen gemeinsam abstimmen. 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die vorge- 
gebene Gesamtstundenzahl an die im jeweiligen  
Schuljahr tatsächlich zur Verfügung stehenden  
Unterrichtsstunden anzupassen sind. 

Der Unterricht ist auf unterschiedlichen anspruch-
sebenen zu gestalten. Dabei dient der Unterricht 
mit grundlegendem anforderungsniveau dem Er- 
werb einer propädeutisch orientierten Grundbil-
dung. Der Unterricht mit erhöhtem anforderungs-
niveau dient der systematischen, vertieften und 
reflektierten propädeutischen arbeit (siehe EPa 
Berufliche Informatik). Bei der Jahresarbeitspla-
nung sind diese anspruchsebenen zu beachten.
Für die planerische Umsetzung des Unterrichts 
sollen drei Schwerpunkte Berücksichtigung finden:

■  lösung berufsfeldspezifischer Probleme mit 
Hilfe von Standardsoftware und tools (anwen-
dungsorientierter ansatz),

■  Schulung systematischen Problemlösungsver-
haltens anhand selbsterstellter lösungsstruktu-
ren (algorithmischer ansatz) und

■  Im Rahmen von Projekten ist eine vertiefte, 
fächerübergreifende auseinandersetzung mit  
berufsbezogenen bzw. informationstheore-
tischen themen möglich (integrativer ansatz).
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

lernbereich 1: Informationen mit Software aufbereiten Zeitrichtwert:* 
40 Stunden

Kompetenzen 

Möglichkeiten der digitalen Informationsbeschaffung verantwortungsbewusst und unter angabe  
der korrekten Quelle nutzen. Qualität der Informationsquellen beurteilen.
tabellenkalkulationsprogramme für die lösung von berufsfeldtypischen und fächerübergreifenden  
Problemstellungen einsetzen und die Ergebnisse grafisch veranschaulichen.
Informationen in Bezug auf wissenschaftliche ausarbeitungen mit Hilfe von textverarbeitungs- 
programmen effizient und normgerecht aufbereiten und darstellen.
Informationen mit Hilfe einer Präsentationssoftware adressatengerecht strukturieren,  
visualisieren und darbieten.
Ergebnisse verschiedener Standardsoftwareprogramme miteinander verknüpfen.
arbeitsergebnisse plattformunabhängig und formatübergreifend sowie ressourcenschonend  
konvertieren.

Inhaltliche Orientierung

Digitale Kataloge, Bibliotheken, Urheberrecht

EInFÜHRUnGSPHaSE 
 

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

EInFÜHRUnGSPHaSE 
 

lernbereich 2: Arbeitsweisen der Informationsverarbeitung  
anwenden

Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

Grundlegende Vorgehensweisen der systematischen und strukturierten Problemlösung unter  
Zuhilfenahme typischer Methoden der Informatik darstellen. Methoden zur lösung von Problem- 
stellungen unterscheiden.
Berufsfeldtypische und fachübergreifende Probleme analysieren und Ziele ableiten.
algorithmen zur Problemlösung formulieren und grafisch darstellen.
Einfache Verfahren zur Überprüfung von algorithmen anwenden.

Inhaltliche Orientierung

Softwarelebenszyklus
Definition algorithmus
Schreibtischtest

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

EInFÜHRUnGSPHaSE 
 

lernbereich 3: Digitale Arbeitsplatzsysteme situativ planen Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

Grundlegendes Prinzip einer Rechnerarchitektur abbilden. Komponenten eines handelsüblichen  
Daten-Verarbeitungs-Systems in ihrem Zusammenwirken beschreiben.
DV-Systeme anwendungstypisch unter Berücksichtigung ressourcenschonender sowie wirtschaft-
licher aspekte auswählen und kombinieren. System- und anwendungssoftware unterscheiden und  
bedarfsorientiert zusammenstellen.
notwendigkeit und einfache Maßnahmen der Datensicherung unter dem Gesichtspunkt der 
dauerhaften Verfügbarkeit erklären.

Inhaltliche Orientierung

Darstellung von Informationen (Zahlensysteme), Softwarelizenzen (open Source  etc.)  

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 

lernbereich 4 GF: Algorithmen und Datenstrukturen planen und 
realisieren 

Zeitrichtwert:* 
40 Stunden

Kompetenzen 

technische, naturwissenschaftliche, mathematische oder betriebswirtschaftliche Problemstellungen  
mittels geeigneter Konzepte der Softwareentwicklung analysieren, strukturieren und  
grafisch darstellen.
Grundlegende algorithmen und Kontrollstrukturen zur Problemlösung einsetzen. lösungskonzepte  
in einer geeigneten Programmiersprache kodieren und überprüfen.

Inhaltliche Orientierung

Im lernbereich 4 wird auf die ausweisung von Inhalten bewusst verzichtet.

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 

lernbereich 5 GF: Ein privates Daten-Verarbeitungs-System für die 
Kommunikation in Netzen konzipieren

Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

Grundlegende Verfahren der Kommunikation in netzen abbilden.
technische Voraussetzungen zur Kommunikation in netzen analysieren und darstellen.
Ein sicheres privates netzwerk zur Kommunikation im Internet planen und einrichten.
Probleme in der Kommunikation in netzwerken identifizieren und beschreiben.

Inhaltliche Orientierung

Sender - Empfänger - Botschaft
Komponenten
Dienste, Protokolle
Provider

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 

lernbereich 6 GF: Digitale Daten schützen und sichern Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung definieren und deren Überschneidungen erläutern.
Veröffentlichung sensibler Daten im Internet kritisch beurteilen.
Rechte und Pflichten der Bürger sowie der datenspeichernden Einrichtungen darstellen. organisa- 
torische Maßnahmen zu deren Umsetzung beschreiben. aktuelle Beispiele aus Gesellschaft,  
Politik und Wirtschaft anhand der geltenden rechtlichen Vorgaben diskutieren.
Geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Diebstahl, Verfälschung, Verlust und Zerstörung von  
Daten gegenüberstellen.
aktuelle Bedrohungen durch Schadprogramme und Programmfehler analysieren und entsprechende  
Maßnahmen zu deren abwehr ergreifen.
Datensicherung mit Hard- und Software situativ beurteilen und auswählen. Einfache Strategien  
der Datensicherung erläutern und umsetzen.

Inhaltliche Orientierung

Im lernbereich 6 wird auf die ausweisung von Inhalten bewusst verzichtet.

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 

lernbereich 7 GF: Ein Projekt durchführen Zeitrichtwert:* 
40 Stunden

Kompetenzen 

Ein Projekt unter Bezugnahme auf das Grundfach Informationsverarbeitung wissenschafts-
orientiert durchführen. Die Ergebnisse dokumentieren, präsentieren und evaluieren.

Inhaltliche Orientierung

Im lernbereich 7 wird auf die ausweisung von Inhalten bewusst verzichtet.

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 

Wahlpflicht- 
lernbereich 8 GF: 

Digitale Medien erstellen und gestalten Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

Wesentliche Gestaltungsgrundsätze digitaler Medien illustrieren und anwenden.
Grundlagen der Digitalisierung von text, Bild und ton beschreiben.
aktuelle Bestimmungen zum Medienrecht diskutieren und beachten.
Digitale Medien zur Präsentation fachlicher Inhalte mit einfachen Editoren erstellen.

Inhaltliche Orientierung

Schrift, Farbwirkung, Farbmodelle
Medienformate, Konvertierung
Urheberrecht

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

Wahlpflicht- 
lernbereich 9 GF: 

Datenbanken modellieren und anwenden Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

aufgaben und Funktionen von betrieblichen Datenbanksystemen beschreiben.
anforderungsanalyse für einfache betriebliche anwendungsbereiche durchführen. 
Datenmodelle mit Hilfe geeigneter Modellierungsverfahren aus der anforderungsanalyse ableiten.
Datenmodell in einem Datenbanksystem implementieren. 
Daten über abfragen auswerten. 

Inhaltliche Orientierung

Grafisches  Modellierungsverfahren etc.

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 

Wahlpflicht- 
lernbereich 10 GF: 

Steuerungen für technische Aufgabenstellungen 
entwickeln und einrichten

Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

logische Grundverknüpfungen beschreiben und darstellen.
Binäre lösungen für technische aufgabenstellungen entwickeln.
techniken zur Realisierung von Steuerungen unterscheiden.
Steuergeräte entsprechend der Vor- und nachteile problembezogen auswählen.
Steuerungsabläufe analysieren. Werkzeuge zur Programmentwicklung anwenden.

Inhaltliche Orientierung

UnD, oDER, nICHt etc.
Wahrheitstabelle, Funktionsgleichung
Prinzipielle arbeitsweise von technischen Steuerungen

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

QUalIFIKatIonSPHaSE
GRUnDFaCH 

Wahlpflicht- 
lernbereich 11 GF: 

Software objektorientiert entwerfen und  
realisieren 

Zeitrichtwert:* 
20 Stunden

Kompetenzen 

Berufliche Problemstellungen aus der Sicht des anwenders und seiner tätigkeiten analysieren  
und darstellen (ooa – objektorientierte analyse).
ooa-Modell in überschaubare teilprobleme zerlegen. Module hinsichtlich ihrer Datenstrukturen und 
der Kommunikation untereinander beschreiben und entwerfen (ooD – objektorientiertes Design).
Einfache ooD-Modelle in einer objektorientierten Programmiersprache umsetzen  
(ooP – objektorientiertes Programm).

Inhaltliche Orientierung

UMl

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

lernbereich 4 lF: Komplexe Algorithmen und Datenstrukturen  
planen und realisieren

Zeitrichtwert:* 
80 Stunden

Kompetenzen 

technische, naturwissenschaftliche, mathematische oder betriebswirtschaftliche Problem- 
stellungen mittels geeigneter Konzepte der Softwareentwicklung analysieren, strukturieren 
und grafisch darstellen.
Grundlegende algorithmen und Kontrollstrukturen zur Problemlösung einsetzen. lösungskonzepte  
in einer geeigneten Programmiersprache kodieren und überprüfen. 
anforderungen und Ergebnisse normgerecht dokumentieren.
Komplexe algorithmen aus beruflichen Kontexten umsetzen, hinsichtlich ihrer Effizienz und  
leistungsfähigkeit in verschiedenen Systemen beurteilen und auswählen.
Voraussetzungen der arbeitsteiligen Entwicklung von Software umsetzen und deren Vorteile  
bei der Erstellung von Software nutzen.

Inhaltliche Orientierung

Softwarelebenszyklus
Methoden der algorithmenentwicklung
notationen, Kommentare etc.
Sortier-, Suchalgorithmen
Prozeduren, Funktionen

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

lernbereich 5 lF: Ein betriebliches Mehrplatz-Daten-Verarbeitungs-
System für die Kommunikation in Netzen  
konzipieren

Zeitrichtwert:* 
70 Stunden

Kompetenzen 

Grundlegende Verfahren der Kommunikation in netzen abbilden. technische Voraussetzungen zur  
Kommunikation in netzen analysieren und beschreiben.
Vor- und nachteile verschiedener Mehrplatzsysteme erläutern.
netzwerkkomponenten zur Kommunikation in betrieblichen organisationsstrukturen planen und 
konfigurieren. Ein einfaches betriebliches Mehrplatzsystem entwerfen und installieren. Benutzer  
und Benutzergruppen einrichten und Rechte anwendungsbezogen vergeben.
Struktur eines einfachen betrieblichen Mehrplatzsystems dokumentieren. 
Kommunikationsprobleme in Mehrplatzsystemen identifizieren und beschreiben. Strategien zur  
lösung dieser Probleme entwickeln.
Maßnahmen zum Schutz der Daten in Mehrplatzsystemen planen und umsetzen.

Inhaltliche Orientierung

Codes, Historie, Komponenten, Schichtenstruktur, topologien
Standards (normen etc.), Dienste, Protokolle (SSl, VPn etc.)
Multiuser - Systeme, netzwerk - Systeme etc.

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

lernbereich 6 lF: Digitale Daten im privaten und beruflichen Umfeld 
schützen und sichern

Zeitrichtwert:* 
50 Stunden

Kompetenzen 

Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung definieren und deren Überschneidungen erläutern.
Veröffentlichung sensibler Daten im Internet kritisch beurteilen.
Rechte und Pflichten der Bürger sowie der datenspeichernden Einrichtungen darstellen. organisato- 
rische Maßnahmen zu deren Umsetzung beschreiben. aktuelle Beispiele aus Gesellschaft, Politik  
und Wirtschaft anhand der geltenden rechtlichen Vorgaben diskutieren.
Geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Diebstahl, Verfälschung, Verlust und Zerstörung von  
Daten gegenüberstellen.
aktuelle Bedrohungen durch Schadprogramme und Programmfehler analysieren und geeignete  
Maßnahmen zu deren abwehr ergreifen.
Datensicherung mit Hard- und Software situativ beurteilen und auswählen. Entsprechende  
Strategien der Datensicherung erläutern und umsetzen.

Inhaltliche Orientierung

Kryptoanalyse, Kryptografie, Zertifikate
Keys

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

lernbereich 7 lF: Ein Projekt durchführen Zeitrichtwert:* 
100 Stunden

Kompetenzen 

Ein Projekt unter Bezugnahme auf das leistungsfach Informationsverarbeitung wissenschafts- 
orientiert durchführen. Die Ergebnisse dokumentieren, präsentieren und evaluieren.

Inhaltliche Orientierung

Im lernbereich 7 wird auf die ausweisung von Inhalten bewusst verzichtet.

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

Wahlpflicht- 
lernbereich 8 lF: 

Digitale Medien erstellen und gestalten Zeitrichtwert:* 
50 Stunden

Kompetenzen 

Wesentliche Gestaltungsgrundsätze digitaler Medien illustrieren und anwenden.
Grundlagen der Digitalisierung von text, Bild und ton beschreiben.
aktuelle Bestimmungen zum Medienrecht diskutieren und beachten.
Digitale Medien zur Präsentation fachlicher Inhalte mit einfachen Editoren erstellen.
Grundkonzept der trennung von Inhalt und layout anhand aktueller Standards umsetzen.
Berufliche Inhalte mithilfe von digitalen Medien unter Berücksichtigung von optimiertem Speicher- 
bedarf, Verwaltbarkeit und aktualität adressatengerecht darstellen.

Inhaltliche Orientierung

Schrift, Farbwirkung, Farbmodelle
Medienformate, Konvertierung
Urheberrecht
Standards nach W3C (HtMl, CSS etc.)

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

Wahlpflicht- 
lernbereich 9 lF: 

Datenbanken modellieren und anwenden Zeitrichtwert:* 
50 Stunden

Kompetenzen 

aufgaben, Formen und Funktionen von betrieblichen Datenbanksystemen beschreiben.
Struktur und Zugriffsmöglichkeiten von betrieblichen Datenbanksystemen identifizieren.
anforderungsanalyse für konkrete betriebliche anwendungsbereiche durchführen. 
Datenmodelle mit Hilfe geeigneter Modellierungsverfahren aus der anforderungsanalyse ableiten.
Datenmodell in einem Datenbanksystem implementieren.
Daten über abfragen auswerten und manipulieren. 
Formulare und Berichte zur benutzerfreundlichen Ein- und ausgabe von Daten erstellen.
Datenbanken im Hinblick auf Datensicherheit und Datensicherung in netzwerken beurteilen.  
Maßnahmen zur Sicherheit und Sicherung der Daten ableiten.

Inhaltliche Orientierung

Datenintegrität, Zugriffsebenen
Modellierungsverfahren (ERM, normalisierung etc.)
Einsatz einer Datenbanksprache (SQl etc.)

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

Wahlpflicht- 
lernbereich 10 lF: 

Steuerungen für technische Aufgabenstellungen 
entwickeln und einrichten

Zeitrichtwert:* 
50 Stunden

Kompetenzen 

Verfahren der Erfassung von Zuständen beschreiben.
logische Grundverknüpfungen beschreiben und darstellen.
Binäre lösungen für technische aufgabenstellungen entwickeln.
techniken zur Realisierung von Steuerungen unterscheiden.
Steuergeräte entsprechend der Vor- und nachteile problembezogen auswählen.
Steuerungsabläufe analysieren. Werkzeuge zur Programmentwicklung anwenden.
notwendige Hardwarekomponenten und Softwarebausteine konfigurieren und parametrieren.
lösungen für technische aufgabenstellungen projektieren, überprüfen und dokumentieren.

Inhaltliche Orientierung

UnD, oDER, nICHt etc.
Wahrheitstabelle, Funktionsgleichung
KV - Diagramm
Speicherfunktionen etc.
analog - Digital - Signalverarbeitung
Prinzipielle arbeitsweise von technischen Steuerungen

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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Berufliches Gymnasium, Unterrichtsfach Informationsverarbeitung

Wahlpflicht- 
lernbereich 11 lF: 

Software objektorientiert entwerfen und  
realisieren 

Zeitrichtwert:* 
50 Stunden

Kompetenzen 

Komplexe berufliche Problemstellungen aus der Sicht des anwenders und seiner tätigkeiten  
analysieren und darstellen (ooa – objektorientierte analyse).
ooa-Modell in überschaubare teilprobleme zerlegen. Module hinsichtlich ihrer Datenstrukturen und 
der Kommunikation untereinander beschreiben und entwerfen (ooD – objektorientiertes Design).
ooD-Modell in einer objektorientierten Programmiersprache umsetzen  
(ooP – objektorientiertes Programm).
Problemlösung im realisierten Softwaresystem überprüfen und warten.

Inhaltliche Orientierung

UMl-Diagramme
Vererbung
Datenkapselung
Polymorphie, Klassenbibliothek

QUalIFIKatIonSPHaSE
lEIStUnGSFaCH 

* Die Zeitrichtwerte sind Empfehlungen, für nähere Erläuterungen siehe Konzeption des Unterrichtsfaches.
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II
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MItGlIEDER DER  
lEHRPlanKoMMISSIonEn
Mitglieder der Lehrplankommission für das Unterrichtsfach  
Informationsverarbeitung

Lars-Henrik Grabe 
Julius-Wegeler-Schule,  
Berufsbildende Schule, Koblenz

Achim Groll 
Berufsbildende Schule Wirtschaft I, 
ludwigshafen

Stefan Sigges 
Pädagogisches landesinstitut Rheinland-Pfalz, Speyer

Annett Steiner 
Berufsbildende Schule, neustadt

Der lehrplan wurde unter Federführung des Pädagogischen landesinstituts Rheinland-Pfalz erstellt.
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